
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung v.

23.09.2004 (BGBl.I S.2414), zuletzt geändert d.

Art. 1 G vom 22.07.2011 (BGBl.I S.1509)

Baunutzungsverordnung v.23.01.1990 (BGBl.I.S.132)

letzte Änderung vom 22.04.1993

§ 86 Bauordnung (BauONRW) v.01.03.2000 letzte Änderung 

Für die Planung:

Herford, den

Baudezernent

Der Bau- u. Umweltausschuss der Stadt Herford hat gemäß

§ 2(1) BauGB i.V. mit § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren)

am 19.09.2012 die Aufstellung des Bebauungsplanes be-

schlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist am                orts-

Herford, den  

                                  Vorsitzender des Bau- u.Umweltausschusses

Dieser Plan wurde gemäß § 4 BauGB mit den Behörden und

sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt.

Herford, den

                                  Abt.L. -Stadtplanung-

Dieser Plan ist gemäß § 3(2) BauGB vom Bau- und Umwelt-

ausschuss der Stadt Herford am

als Entwurf beschlossen worden.

Herford, den

                                  Vorsitzender des Bau- u.Umweltausschusses

Dieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB vom 

bis                                   öffentlich ausgelegen.                 

Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung sind am            

                                    bekanntgemacht worden.

Herford, den 

                                          Der Bürgermeister

                                                Im Auftrage:  

Dieser Plan ist gemäß § 10(1) BauGB vom Rat der Stadt           

Herford am                        als Satzung beschlossen worden.

Herford, den

                                          Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss sowie Ort und Zeit der Auslegung 

sind gemäß § 10(3) BauGB am                   

ortsüblich bekanntgemacht worden.

Der Bebauungsplan liegt ab                          öffentlich aus.

Herford, den

                                          Bürgermeister

Stadt Herford

Maßstab :  1: 500

Flur:         1, 2 u. 8  

Kartengrundlage: Katasterkarte

Gemarkung:        Herford 

Rechtsgrundlagen:

vom 22.12.2011

                                 Abt.L. -Stadtplanung-

Abt.L -Stadtplanung-

Bebauungsplan Nr. 4.44 

vereinfachte Änderung Nr. 4.12

üblich bekanntgemacht worden.

 "Löhrstraße"

Textliche Festsetzung zum Bebauungsplan Nr. 4.44 „Löhrstraße“,

vereinf. Änderung Nr. 4.12

1.11 In allen MK-Gebieten ist die in § 7 (2) Nr. 5 BauNVO genannte Nutzung

nicht zulässig.

In allen MK-Gebieten ist Wohnnutzung gemäß § 7 (2) Nr. 7 BauNVO ab dem

Erdgeschoss zulässig.

In allen MK-Gebieten (Kerngebieten) sind Spielhallen und ähnliche Unternehmen

i.S. von § 33i Gewerbeordnung (GewO) in der derzeit geltenden Fassung und

Betriebe mit Sexdarbietungen sowie Bordelle, bordellartige Betriebe und

Wohnungsprostitution gemäß § 1 (9) i.V.m. § 1 (5) BauNVO nicht zulässig.
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